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«DAS WOHNEN»

heitsbehörde darauf dringen, dass den Vorschriften unbedingt

wieder nachgelebt werden wird und dass die Periode
der ausserordentlichen Zustände ein Ende nimmt.

4. Das Ausfällen von Bussen zur Bekämpfung von Ueber-
tretungen hat sich als unwirksames Mittel erwiesen.

5. Das Gesundheitswesen sieht sich daher gezwungen,
schärfere Massnahmen zur Durchführung dieser Vorschriften
anzuordnen.

Als solche sind in Aussicht genommen:
a) Uebertritt ein Bauherr, ein verantwortlicher Architekt

oder ein sonstiger verantwortlicher Vertreter der Bauherrschaft

die Vorschriften zum zweiten Male, so wird mit der
zweiten Busse die Androhung der Ueberweisung an den
Strafrichter wegen Ungehorsams ausgesprochen. Bei der
dritten Verzeigung erfolgt dann die Ueberweisung.

b) In besonders krassen Fällen, z. B. bei kurz nach der
Rohbauvollendung erfolgtem Bezug, wird mit der polizeilichen

Durchführung des Einzugsverbotes vorgegangen.

Die Elektrizität als Kuchenmadehen
Die Technik im Haushalt, insbesondere die Elektrotechnik,

hat eine weitere Stufe erklommen: das automatische
Kochen! Was das heisst? Das kann nur durch eine nähere
Beschreibung klargemacht werden. Um es jedoch vorweg
zu nehmen: die Hausfrau muss nicht mehr zu einer bestimmten

Stunde in der Küche sein, um das Kochgut auf den Herd
zu stellen und einzuschalten. Sie muss auch nicht mehr
nach Ablauf der Kochzeit notgedrungen die Küche betreten,
um auszuschalten! Das geht alles elektrisch! Die Elektrizität

kocht nicht nur, sie leistet auch Küchenmädchendienste.
Das anscheinende Geheimnis liegt in einem allen

bekannten Gegenstand: in einer Uhr von etwa Weckergrösse,
die auf den Küchentisch gestellt oder aufgehängt wird. Die
Uhr wird mit dem Steckkontakt verbunden. Die Kochplatte
selbst wird von der Uhr abgezweigt. Ausser dem Stundenzeiger

hat die Uhr noch zwei Marken, die längst des
Zifferblattes verstellt werden können. Die eine Marke veranlasst
das Einschalten, die andere das Ausschalten der Platte. Soll
beispielsweise eine Speise während 2 Stunden kochen und
kurz nach 12 Uhr auf den Mittagstisch kommen, so stellt die
Hausfrau die eine Marke auf «10» und die andere auf «12».
Nun wird automatisch die Platte um 10 Uhr eingeschaltet,
die vorher aufgestellte Pfanne erwärmt, die Speise gar
gekocht und punkt 12 Uhr abgeschaltet. Eine dem Erwerb
nachgehende Frau kann also das Haus bereits am frühen
Morgen verlassen und findet trotzdem mittags ein warmes
Essen vor. >

Durch zweckentsprechendes Verstellen der einen oder
andern Marke kann jedoch auch das Ein- oder Ausschalten
jeden Augenblick von Hand erfolgen. Anders gesagt: uie
Vorteile der direkten Schalterbeeinflussung durch die
menschliche Hand bestehen bei dieser Uhr ebenfalls. Etwas
ist ferner notwendig: vor dem Einschalten der Marken muss
der in der Uhr eingebaute Schalter von Hand in eine
Zwischenstellung, in die sogenannte «Schaltbereitschaft» gebracht
werden. Nur dann kann die Schaltuhr wunschgemäss den
Kochprozess einleiten und beenden. Mit dieser von Hand
auszuführenden Zwischenschaltung will man vermeiden, dass
die Uhr ungewünschte Schaltmanöver ausübe. Die Uhr ist
allerdings nach 50 Stunden abgelaufen und muss somit jeden
Tag neu aufgezogen werden.

Es fehlt jetzt nur noch eine Einrichtung, welche das
Ueberschäumen von Kochgut verhindert und wir haben ein
noch raffinierteres Küchenmädchen! Werden wir es noch
erleben, dass das Alltagswort der Hausfrau: «I muess hei go
choche» der Vergangenheit angehört?

MIETERSCHUTZ
Bund. Die Mieterschutzvorlage, welche vom Nationalrat

abgelehnt worden war, ist in der letzten Session vom Ständerat
behandelt worden, der entsprechend dem Antrag seiner

Kommission mit Stichentscheid des Präsidenten beschlossen
hat, auf die Vorlage einzutreten. In der Detailberatung sind
einzelne Artikel an die Kommission zurückgewiesen worden,
so dass die Vorlage vorläufig noch nicht zur endgültigen
Behandlung kommt.

HYPOTHEKARMARKT
Bund. Das Bundesgesetz über den Pfandbrief ist

zum Ausgleich der zwischen dem Nationalrat und dem Ständerat

bestehenden Differenzen in der letzten Session der
Bundesversammlung nochmals zur Beratung gekommen. Sie
konnten erledigt werden, bis auf einen minder wichtigen
Punkt. Die Vorlage muss nun nochmals zur Beratung kommen;

ihre Inkraftsetzung wird daher neuerdings hinaus
geschoben, was mit Rücksicht auf die gegenwärtige günstige
Lage auf dem Geldmarkt zu bedauern ist.

Kanton Zürich. Die Zürcher Kantonalbank hat den
Zinsfuss für Hypothekardarlehen von Fr. 50.000 bis
Fr. 100.000.— (excl.) von bisher 5Yi% herabgesetzt auf
5% und zwar mit Wirkung auch für alle bestehenden Schuldbriefe

ab 1. April 1950.

In gleicher Weise hat der Kanton Zürich für die
aus staatlichen Mitteln und Fondsquellen angelegten
Schuldbriefdarlehen auf 1. April 1950 den Zinsfuss für Beträge bis
auf Fr. 100.000.— auf 5% reduziert.

Die Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaften von Basel,
St. Gallen, Solothurn, Bern, Zürich Stadt und Kanton, Biel
und Baselland haben am 16. März in Ölten eine Konferenz
abgehalten zum Zwecke, sich über den Stand und die
Entwicklung klar zu werden und die gemachten Erfahrungen
auszutauschen, ferner um gemeinsame Richtlinien für eine
vermehrte Tätigkeit zu besprechen. Es wurde u. a. beschlossen,

die Organisation auf einen breiteren Boden zu stellen
und die schwere steuerliche Belastung zu beseitigen.

Das gesamte Anteilscheinkapital der 7 Bürgschaftsgenossenschaften

beträgt nach dem «Schweizerischen Haus- und
Grundeigentümer» Fr. 1.800.200.—; die Reserven belaufen
sich auf Fr. 70.000.—, Bürgschaftsverpflichtungen sind
eingegangen im Gesamtbetrage von Fr. 10.909.005.—. Die Zahl der
Genossenschafter ist auf 5087 angestiegen.

VERSCHIEDENES
Wohnungsbauinitiative in Luzern.

Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern ist lebhaft
bestrebt, der Wohnungsnot zu steuern. Im Juni 1929 hatte sie
dem Stadtrat ein Gesuch von 220 Mittelstandswohnungen auf
der Himmelrichmatte und von 40 verbilligten Wohnungen
auf dem Sagenmattareal und dem Stollberg im Kostenvoranschlag

von 4,1 Mill. Fr. eingereicht. Der Stadtrat erklärte
sich zur Subventionierung der Arbeiterwohnungen bereit,
lehnte sie aber für die Mittelstandswohnungen ab, für welche
er die Uebernahme von Bürgschaften und die Ausrichtung
von Darlehen beantragte. Um die Subventionierung doch zu
erreichen, wurde im Spätherbst 1927 ein Volksbegehren
zur Förderung des Wohnungsbaues eingereicht,
für das innert 4 Tagen 1200 Unterschriften gesammelt wurden.

Die Entscheidung hierüber ist noch nicht gefallen.

JAHRESBERICHTE
sind eingegangen von der Baugenossenschaft des eidg. Personals

Zürich, der Eisenbahner-Baugenossenschaft Erstfeld, der
Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern und der Gesellschaft
für Erstellung billiger Wohnhäuser in Schaffhausen.

Wir werden auf einzelne Berichte noch zurückkommen.

AUSSTELLUNGEN
«Nene Hauswirtschaft», Ausstellung im Kunstgewerbemuseum

Zürich, vom 4. Mai bis 15. Juni. Diese Ausstellung
gilt nicht, wie die früheren Wohnungsaustellungen, dem
Grundriss der Kleinwohnung, sondern der Ausstattung des
Haushaltes mit den nötigen und wünschbaren Dingen. Es soll
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zweckdienlicher Hausrat in besteT Form gezeigt werden,
um die Bevölkerung im Streben nach zeitgemässem Wohnen
und Wirtschaften zu unterstützen und zu fördern. Es werden
in vollständiger Ausstattung gezeigt: ein Schlaf-, ein Wohn-,
ein Ess-, ein Kinderzimmer, ferner ein Zimmer eines
Einzelhausers, Küche, Badzimmer, Doucheraum. Ausserdem kommen

Einzelgegenstände zur Ausstellung.
Wir machen heute schon auf diese Ausstellung auf-

raerksam.

Sektion Zürich.

HOF UND GARTEN
Im April muss mit der Veredlung der Obstbäume und

dem Entfernen von wilden Schösslingen begonnen werden.

Im Gemüsegarten können nun, mit Ausnahme vielleicht
der Bohnen und Gurken, sämtliche Gemüsesorten ausgesät
werden. Erbsen sind zu hacken und zu behäufeln, junge
Kohlpflanzen durch Bespritzen mit Wasser gegen die
Erdflöhe zu schützen. /¦

Im Blumengarten sollen die Rosen mit verdünnter Jauche
gedüngt, überwinterte Knollen ausgepflanzt werden. Die
abgeblühten Blumenzwiebeln bringt man in den Keller.

Aus deinem Kakteen-Gärtchen.

Unter den Kakteen, deren Pflege auch dem noch wenig
erfahrenen Kakteenfreund keine Schwierigkeiten bereitet,
verdient der Peitschenkaktus, Cereus oder Aporocactus fla-
gelliformis, mit an erster Stelle genannt zu werden. Er
wächst ausserordentlich leicht und pflegt reich und schön zu
blühen. Sobald er unansehnlich zu werden beginnt und seine
Blühwilligkeit nachlässt, genügt ein Verpflanzen in gute Erde
und ein Entfernen der alten inneren Triebe, um so die
Pflanze zu verjüngen und zu neuem Leben anzuregen. Die
kleine Mühe lohnt sich reich durch neuen prächtigen Flor im
nächsten Frühling. —

VERBANDSNACHRICHTEN
Sektion Zürich.

¦

Am 31. Januar und 7, Februar 1950 kamen die der Sektion

Zürich angeschlossenen Baugenossenschaften des Platzes
Zürich zur Besprechung über den Reglementsentwurf
des F ina n z v o r s t a n d e s der Stadt Zürich vom
11. Jan. 1950 über die Aufstellung und Vorlageder Rechnungen und Bilanzen von
Baugenossenschaften, die von der Stadt Zürich unterstützt

werden, zusammen.
In eingehender Diskussion wurden die verschiedenen

Artikel behandelt und eine grössere Anzahl von
Abänderungsvorschlägen aufgestellt, die sich u. a. auf die
Ablieferungsfrist der Bauabrechnungen, die Visierung der
Ausgabenrechnungen des Baues, die Entschädigungsansätze, für die
Ausführung des Baues und die Verwaltungstätigkeit des
Vorstandes, auf die Fondseinlagen, Amortisationen, Rechnungsprüfung

usw. und einige redaktionelle Aenderungen
erstreckten. Die Sektion Zürich fasste die Abänderungsvorschläge

in der Eingabe an den Finanzvorstand vom 17.
Februar 1930 zusammen. Am 25. II. 1950 folgte dann eine
Aussprache zwischen dem Finanzvorstande, den zuständigen
höheren Beamten der Finanzverwaltung einerseits und den
Vertretern der Baugenossenschaften andererseits. Am 3.
März 1930 nahm die Finanzsektion des Stadtrates die
Bereinigung des Reglementsentwurfes vor, der nun in seiner
definitiven Fassung vom 8. März 1930 vorliegt und den betr.
Baugenossenschaften zugestellt worden ist. Aus dem genannten

Reglemente ergibt sich, dass der Grossteil der
Abänderungsvorschläge der Eingabe vom 17. Februar 1930 berücksichtigt

worden ist. Leider wurde daran festgehalten, dass
die Prüfung der Abrechnungen und Bilanzen einem einzigen
Beamten der Finanzverwaltung übertragen werden soll, statt
wie bisher einer Reihe von Beamten und Angestellten dar
Stadt. Ob der betr. Funktionär aber die Zeit findet, die
Betriebs- und Bauabrechnungen, die meistens auf April und
Oktober bei ihm eingehen werden, rechtzeitig zu prüfen,
muss bezweifelt werden. Es wird überhaupt von Vorteil
sein, das Reglement später einmal in zusammenhängender
Darstellung hier zu behandeln. M.

Als Mitglieder haben sich der Sektion Zürich neuerdings
angeschlossen: Heimgenossensehaft Schweighof, Zürich;
Gemeinnützige Baugenossenschaft Wiedinghof, Zürich; Gemeinnützige

Baugenossenschaft Riesbach, Zürich; Gemeinnützige
Baugenossenschaft Hofgarten, Zürich; Gemeinnützige
Baugenossenschaft Zrich 2.

Die Sektion Zürich des Schweizerischen Verbandes für
Wohnungswesen und Wohnungsreform setzt sich nun
zusammen aus:

43 Baugenossenschaften auf gemeinnütziger Grundlage
mit annähernd 15000 Mitgliedern, 81 Privatpersonen, 12
Firmen, 4 Gemeinden, Stadt und Kanton Zürich.

¦.

DDS SCHULENTLASSENEN
IN DER FABRIK

Eine Reihe sozial arbeitender und fürsorgerisch tätiger
Frauen, darunter vor allem die Präsidentinnen der drei
Fürsorger-Vereinigungen von Zürich, Basel und Bern, sowie
einige Mitglieder des früheren Industriekomitees der Saffa,
haben die Initiative ergriffen, um Sozialarbeiter und
Fürsorger aller Berufsgebiete und Landesgegenden zu einer
Arbeitstagung zusammenzurufen, die am 17./18. Mai 1950 in
Bern stattfinden soll. Zur Behandlung kommt die Frage der
«Schulentlassenen in der Fabrik». Einige führende Verbände,
u. a. der Schweizer Verband Volksdienst, die Schweiz.
Vereinigung für Sozialpolitik und Pro Juventute unterstützen
diese Initiative. Als Hauptreferenten der Tagung, die allen
Interessenten zugänglich sein wird, wurden bisher Prof. von
Gonzenbach, Fabrikinspektor Dr. Wegmann, Frl. Helene
Stucki und Herr Charles Schürch gewonnen.

LITERATUR
Velhagen & Klasings Monatshefte.

«Tragisches Reiseerlebnis», die neue Novelle von Thomas
Mann, erscheint im Aprilheft von Velhagen & Klasings
Monatsheften. Sie offenbart wiederum die novellistische
Zielsicherheit und sprachliche unst des grossen Dichters. Mit
behaglicher, aber in keiner Zeile ermüdender Breite führt er
den Leser vor einen an die letzten Geheimnisse des Lebens
rührnden Konflikt von ausserordentlicher Spannung, um ihn
beglückend zu lösen.

Siebzehn Jahre Pro Juventute. Von Otto Binder. Verlag:
Zentralsekretariat Pro Juventute Zürich 1929.

An Stelle des üblichen Jahresberichtes hat die Stiftung
Pro Juventute eine ca. 80 Seiten starke Broschüre herausgegeben,

in welcher in gedrängter Form das Wichtigste über
die ersten siebzehn Jahre ihres Bestehens von 1912—1929
gesagt wird. Die weitere Oeffentlichkeit wird diese Publikation

mit grossem Interesse entgegennehmen, gibt sie doch
Antwort auf so manche Frage, die sich der Aussenstehende
einem so grossen Fürsorgewerk gegenüber etwa stellen mag.
Interessenten erhalten sie auf Wunsch vom Zentralsrekre-
tariat gratis.

Internationales Arbeitsamt. Internationales Jahrbuch der
Genossenschaftsorganisationen. (VI. Teil des Internationalen

ArbeitsJahrbuches). Genf, 1929. XIV. 220 S. Preis
Fr. 3.—.

In gedrängter Form gibt diese Veröffentlichung, deren
erste Ausgabe im Jahre 1921 erschienen ist, die grösstmög-
liche Zahl von Angaben über ungefähr 700 Genossenschaftsorganisationen

in 48 Ländern, sowie über die internationalen
genossenschaftliehen Organisationen und Institutionen. Wie
in den vorhergehenden Auflagen, zerfällt das Buch in zwei
Teile. — Im ersten Teil ist für jede Organisation ihr Name
und seine Uebersetzung in die französische, englische und
deutsche Sprache, ihre Adresse, ihr Gründungsdatum, ihr
Vorstand, ihre Zeitschrift (mit Angabe der Erscheinungsfristen),

ihre nationalen und internationalen Anschlüsse,
sowie die Zahl ihrer Mitglieder angegeben. — Der zweite Teil
ist den zahlenmässigen Angaben über die verschiedenen
Tätigkeiten der Organisationen in Tabellenform vorbehalten.
Zum ersten Mal folgt in der vorliegenden Ausgabe auf jede
der Tabellen eine zusammenfassende Tabelle. Zu diesem
Zwecke wurden sämtliche ursprünglich in Landeswährung


	

